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>> Die Pflegelandschaft in Deutschland steht 
vor großen Herausforderungen. Mit der älter 
werdenden Gesellschaft geht eine wachsen-
de Zahl Pflegebedürftiger einher. Ihre An-
zahl hat sich von 1999 bis 2019 mehr als 
verdoppelt [1] – ein Trend, der sich weiter 
fortsetzen wird. Gleichzeitig besteht ein 
Pflegenotstand. Insgesamt wird für 2030 im 
Vergleich zu 2015 durchschnittlich über alle 
Pflegebereiche ein um 22 bis 26% höherer 
Bedarf an Pflegefachkräften prognostiziert, 
der im Bereich der ambulanten Pflege mit bis 
zu 50% besonders hoch ausfällt [2]. Dabei 
sind die finanziellen Mittel der sozialen Pfle-
geversicherung begrenzt. In Summe ergibt 
sich eine für Pflegebedürftige, pflegende An-
gehörige sowie Pflegefachkräfte belastende 
und angespannte Versorgungssituation.

Einführung von digitalen Pflege-
anwendungen (DiPA) als neuer lei-
stungsrechtlicher Regelungsbereich

Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG)  
wurden in 2019 die Versorgungsmöglichkei-
ten von Patientinnen und Patienten um digi-
tale Gesundheitsanwendungen (DiGA) erwei-
tert, um „zunehmende[.] Herausforderungen 
wie eine[.] alternde[.] Gesellschaft, [die] Zu-
nahme der Anzahl chronisch Kranker, [den] 
Fachkräftemangel sowie [die] Unterversor-
gung in strukturschwachen Regionen“ mit 
digitalen Angeboten besser zu meistern [3]. 
Zwei Jahre später hat die Verabschiedung 
des Digitale-Versorgung-und-Pflege-Moder- 
nisierungs-Gesetzes (DVPMG) den Start-
schuss für die digitale Innovation der häusli-
chen Pflege gesetzt: Mehr als 4 Mio. häuslich 
versorgte Pflegebedürftige (Stand 2019 [4]) 
haben nunmehr einen Anspruch auf digita-
le Pflegeanwendungen (DiPA) – unabhängig 
davon, ob die Versorgung allein durch ihre 
Angehörigen oder auch durch ambulante 
Pflegedienste erfolgt, und unabhängig vom 
individuellen Pflegegrad (§ 40a SGB XI). 
Als digitale Apps auf dem Smartphone oder 
browserbasierte Anwendungen auf dem Ta-
blet beziehungsweise Laptop sollen DiPA 
helfen, die Pflege zu verbessern und den 
Gesundheitsverlauf positiv zu beeinflussen.

Digitalisierungspotenziale in der Pflege
Vier Millionen häuslich versorgte Pflegebedürftige haben zukünftig Anspruch auf die Versorgung mit digitalen Pflegeanwen-
dungen (DiPA). Während die ungedeckten Bedarfe in der Pflege allgemein groß sind, sind nicht alle pflegerischen Bereiche 
gleichermaßen für eine Digitalisierung geeignet. Wichtig ist die Integration in das gesamte pflegerische Ökosystem.

Wo DiPA & Co gebraucht werden

Panel-Diskussion zu DiPA in der  
Versorgung: Wo werden sie am  

meisten gebraucht?

Von einer Listung erster DiPA ist vor An-
fang 2023 nicht auszugehen [5]. Doch bereits 
heute stellt sich die Frage, in welche Richtung 
die digitale Pflegeinnovation weisen wird: 
Welche Arten digitaler Anwendungen haben 
das größte Potenzial, Versorgungshürden in 
der Pflege zu überwinden und die Pflege zu 
verbessern? Wo liegen die drängendsten un-
gedeckten Unterstützungsbedarfe? Welche 
dieser Bedarfe können durch ein digitales 
Produkt am besten adressiert werden?

Diese Fragen betreffen die Nützlichkeit 
von DiPA in der alltäglichen pflegerischen 
Versorgung. Auf der Suche nach Antworten 
führte die _fbeta GmbH eine multidiszipli-
näre Panel-Diskussion mit Expert:innen aus 
Pflege und Digital Health durch. Darüber hi-
naus wurden die Zuhörenden des Panels im 
Rahmen einer Umfrage um ihre eigene Ein-
schätzung gebeten.

Um als DiPA erstattungsfähig zu sein, müs- 
sen digitale Anwendungen einen Nachweis 
über einen pflegerischen Nutzen erbringen. 
Da der pflegerische Nutzen ein neuer Begriff 
der Sozialgesetzgebung ist, muss er noch 
durch das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) in einer Rechtsverordnung konkreti-
siert werden (§ 78a Abs. 6 Nr. 2 SGB XI). Die 
Definition des pflegerischen Nutzens wird Di-
PA-Herstellern als Anhaltspunkt dienen, mit 
welchen digitalen Funktionen sie auf eine 
Listung im DiPA-Verzeichnis des Bundesins-
tituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) hoffen können. 

Noch ist unklar, welche Dimensionen den 
pflegerischen Nutzen ausmachen werden. 
Fest steht jedoch, dass DiPA Beeinträchti-
gungen der Selbständigkeit oder der Fähig-
keiten von Pflegebedürftigen mindern oder 
einer Verschlimmerung der Pflegebedürftig-
keit entgegenwirken sollen (§ 40a SGB XI). 
Daher wurden die sechs Bereiche, anhand 
derer eine Pflegebedürftigkeit gemessen wird 
(§ 14 SGB XI), als Gesprächsgrundlage für 
die Panel-Diskussion verwendet. Ein positi-
ver Einfluss in jedem dieser Bereiche stellt 

erwartbar einen pflegerischen Nutzen dar. 
Diese Bereiche sind: 
• Mobilität
• Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
•  Verhaltensweisen und psychische Problem-

lagen
• Selbstversorgung
•  Bewältigung von und selbständiger Um-

gang mit krankheits- oder therapiebeding-
ten Anforderungen und Belastungen

•  Gestaltung des Alltagslebens und sozialer 
Kontakte 

Ungedeckte Bedarfe und Digitalisie-
rungspotenzial allgemein hoch

Allgemein wurde die Bedarfslage in der 
Pflege hoch eingeschätzt. Im Mittelwert 
wurden die ungedeckten Bedarfe bei al-
len pflegefachlichen Bereichen zwischen 
3,82 und 4,1 bewertet (Skala von 1 bis 5, 
s. Abb. 1 oben). Alle Bereiche liegen also 
nahe beieinander. Der größte Bedarf wurde 
hinsichtlich der Selbstversorgung angege-
ben, die beispielsweise mit Körperpflege 
oder Nahrungsaufnahme insbesondere sol-
che Unterstützungstätigkeiten umfasst, die 
häufig anfallen, zeitintensiv sind und in ei-
ner allgemein angespannten Pflegesituation 
besonders herausfordernd sein können. Auf-
fällig ist, dass nur sehr selten in einem der 
abgefragten Bereiche keine oder nur wenig 
ungedeckte Bedarfe identifiziert wurden (mit 
12% Bewertung 1-2 bei „Verhaltensweisen 
und psychischen Problemlagen“ am häufigs-
ten genannt).

Hinsichtlich ihres Digitalisierungspoten-
zials schienen den Teilnehmenden manche 
pflegefachlichen Bereiche besser geeignet 
als andere. So wurde das höchste Digitali-
sierungspotenzial im Bereich der kognitiven 
und kommunikativen Fähigkeiten der Pfle-
gebedürftigen gesehen (Mittelwert 4,22, 
83% Bewertung 4-5, s. Abb. 1). Mit einer 
mittleren Bewertung von 3,64 und 3,47 lag 
die Einschätzung der Teilnehmenden zum Di-
gitalisierungspotenzial bei Selbstversorgung 
und Mobilität näher am Mittelpunkt der 
Skala. Mit 24% niedrigem (Bewertung 1-2) 
und 47% hohem (Bewertung 4-5) Digitalisie-
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Abb. 1: Umfrageergebnisse zur Bewertung der ungedeckten Versorgungsbedarfe (oben) und Digita-
lisierungspotenziale (unten) auf einer Skala von 1 (keine Bedarfe/kein Potenzial) bis 5 (sehr große 
Bedarfe/sehr großes Potenzial); n=Anzahl der Antworten; M=Mittelwert; SE=Standardfehler)

Ergebnisse zur Bewertung der Versorgungsbedarfe und Digitalisierungspotenziale 
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rungspotenzial war das Bild bei der Mobilität 
am gespaltensten. 

Die Ranglisten der Pflegebereiche sind 
hinsichtlich der ungedeckten Bedarfe und 
Digitalisierungspotenziale unterschiedlich. 
„Kognitive und kommunikative Fähigkeiten“ 
sowie „Gestaltung des Alltagslebens und so-
zialer Kontakte“ befinden sich jedoch in bei-
den Kategorien unter den Top 3.

Sweet Spot in bestimmten  
Pflegebereichen erkennbar

Zwar scheinen die Umfragemittelwerte 
der Pflegebereiche nahe beieinander zu lie-
gen. Doch zeichnen sich solche Bereiche ab, 
die nach Einschätzung der Teilnehmenden 
besser für die Digitalisierung der Pflege ge-
eignet sind als andere, da eine digitale An-
wendung nicht nur möglich scheint, sondern 
diese auch auf hohe ungedeckte Bedarfe 
stößt.

Sowohl ein hohes Maß an ungedeckten 
Bedarfen als auch ein hohes Digitalisierungs- 
potenzial wurde bei „Gestaltung des Alltags-
lebens und sozialer Kontakte“ (64% Bewer-
tung 4-5 in beiden Kategorien) und „kogni-
tive und kommunikative Fähigkeiten“ (63%) 
identifiziert (Abb. 2). Diese beiden Pflege-
bereiche scheinen also aus Teilnehmersicht 
den Sweet Spot für digitale Innovation dar-
zustellen. Sie umfassen beispielsweise die 
Gestaltung des Tagesablaufs und das Steuern 
mehrschrittiger Handlungen, die örtliche und 
zeitliche Orientierung und das Vornehmen in 

die Zukunft gerichteter Planungen, die Inter-
aktion mit Personen und das Mitteilen von 
Bedürfnissen sowie das Verstehen von Sach-
verhalten und Informationen (§ 14 SGB XI).

Als besonders herausfordernd sind solche 
Pflegebereiche zu benennen, für die ver-
hältnismäßig häufig ein hoher ungedeckter 
Bedarf diagnostiziert, das Potenzial einer 
digitalen Lösung jedoch als gering einge-
schätzt wurde. Dies war insbesondere bei der 
„Selbstversorgung“ (23%) und der „Mobili-
tät“ (25%) der Fall. Diese werden beispiels-
weise gemessen an der Fähigkeit einer pfle-
gebedürftigen Person, sich fortzubewegen, 
eine stabile Sitzposition zu halten, Körper-
pflege zu betreiben und sich eigenständig zu 
ernähren.

Die Einschätzung eines geringen Digitali-
sierungspotenzials in diesen Bereichen mag 
teilweise von der Vorstellung herrühren, eine 
DiPA solle die im jeweiligen Pflegebereich 
anfallenden analogen Pflegehandlungen, 
beispielsweise den Positionswechsel im Bett 
oder das An- und Auskleiden, digital erset-
zen oder unterstützen. Jedoch kann eine 
DiPA auch Problematiken adressieren, die 
für Einschränkungen im Bereich der Selbst-
versorgung oder Mobilität ursächlich sind 
und Pflegehandlungen überhaupt erst not-
wendig machen. Statt mobilitätsbezogene 
Einschränkungen zu kompensieren, könnte 
eine DiPA demnach die Mobilität der pfle-
gebedürftigen Person beispielsweise durch 
Übungen verbessern, damit Einschränkungen 
verringert werden oder überhaupt nicht erst 

auftreten. Dennoch ist festzuhalten: DiPA, 
die in der Lage sind, die fähigkeitsbedingte 
Abhängigkeit von fremder Hilfe in Bezug auf 
körperliche Aktivitäten zu reduzieren, haben 
das Potenzial, einen großen pflegerischen 
Mehrwert zu schaffen.

Fokus auf Sorgegemeinschaft für 
DiPA-Erfolg essenziell  

und vorgesehen

In der Panel-Diskussion kehrte der Ge-
sprächsfokus wiederholt zu einem Thema 
zurück, das in Bezug auf DiPA insbesondere 
Pflegefachpersonen und -Expert:innen sowie 
Angehörige umtreibt: Die Rolle einer DiPA 
innerhalb der pflegerischen Sorgegemein-
schaft beziehungsweise im Pflegearrange-
ment aus Pflegebedürftigen, pflegenden 
Angehörigen, Pflegediensten und gegebe-
nenfalls ehrenamtlich Pflegenden. Um einen 
relevanten Mehrwert zu schaffen und all-
gemeine Akzeptanz zu erwirken, sei es es-
senziell, dass nicht nur die pflegebedürftige 
Person selbst, sondern auch Pflegepersonen 
die Nutzung der DiPA als Gewinn sähen. Dies 
bedeutet zum einen, dass bei der Entwick-
lung von DiPA der gesamte Pflegekontext 
der Berücksichtigung bedarf, die Anwen-
dung also nicht störend in etablierte Prozes-
se und Strukturen eingreift. Zum anderen ist 
darauf zu achten, dass DiPA auch abseits des 
noch zu definierenden pflegerischen Nutzens 
für Pflegebedürftige bestenfalls auch einen 
anderweitigen Nutzen für Pflegepersonen 
entfalten.

Diese Perspektive der engen Interdepen-
denz im Pflegearrangement ist im regulato-
rischen Rahmen mehrfach abgebildet: Zum 
einen kommen nicht nur Pflegebedürftige 
selbst als Nutzer:innen einer DiPA in Frage. 
Im Zuge einer Anpassung der DiPA-Gesetz-
gebung im Februar 2022 stellte das BMG 
klar, dass DiPA auch auf Pflegepersonen aus-
gerichtet sein können, solange sie „mittel-
bar positive Auswirkungen auf die von die-
sen betreuten Pflegebedürftigen haben“ [5]. 
DiPA können also ihren Nutzen nicht nur im, 
sondern auch über das Pflegearrangement 
realisieren.

Des Weiteren werden zusätzlich zur ei-
gentlichen DiPA auch ergänzende Unterstüt-
zungsleistungen vergütet, die durch ambu-
lante Pflegedienste erbracht werden können. 
Denn die Nutzergruppe der Pflegebedürfti-
gen kann auf Unterstützung bei der Nutzung 
einer digitalen Anwendung angewiesen sein. 
Diese Regelung stellt sowohl die Nutzbarkeit 
der DiPA unter Berücksichtigung der indivi-
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duell vorliegenden Einschränkungen sicher 
als auch, dass durch DiPA zusätzlich anfal-
lende Pflegehandlungen als solche benannt 
und entlohnt werden, was für die Akzeptanz 
in einem bereits stark belasteten Pflegesys-
tem maßgeblich scheint. Auch pflegende An- 
gehörige und informell Pflegende führen 
gegebenenfalls DiPA-bezogene Pflegehand-
lungen aus, ohne Anspruch auf zusätzliches 
Pflegegeld. Dass auch deren Unterstützungs-
bedarfe bei der Entwicklung von DiPA Be-
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Abb. 2: Verteilung beider Bewertungsdimensionen für alle pflegefachlichen Bereiche (Kreisfläche jeweils proportional zum Anteil der Antworten). Eigene 
Darstellung.

Bewertungsdimensionen für alle pflegefachlichen Bereiche

rücksichtigung finden müssen, wurde daher 
in der Panel-Diskussion explizit als Erfolgs-
bedingung benannt. 

Darüber hinaus äußerten Teilnehmen-
de den Wunsch, dass sich DiPA nahtlos in 
andere Versorgungsbereiche integrieren lie-
ßen, beispielsweise die Anbindung an die 
medizinische Versorgung Pflegebedürftiger 
oder an Smart-Living-/Ambient-Assisted-
Living-Systeme. Dies vergegenwärtigt, dass 
punktuelle Einzellösungen in einer zuneh-

mend digitalisierten Welt allgemein heraus-
fordernd sind, jedoch für die DiPA-Zielgrup-
pe der Pflegebedürftigen ein besonderes 
Hemmnis darstellen dürften. Der Wunsch 
nach Integration geht über eine individu-
elle Betrachtung der Nutzerfreundlichkeit 
und Alltagstauglichkeit hinaus. Allein auf-
grund der komplexen Interaktionen im Pfle-
gebedürftigkeitskontext sei der Bedarf an 
übergreifenden Lösungen groß, die keine 
leistungsrechtlichen Inseln, sondern das ver-


